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W 80. LamstaA äsn 6. Oetoder. ^>-i

Ersckcint Mittwoch und Samstag. ^Halbjährl. in Solothurn Fr. 3. Vt)

Inserate : t5 Ctê. die Zeite. '
U- sH ^ I Portofrei in der Schweiz Fr. 4.

HermlMgàm mm niler kniholischl'u gesessschasi.

Für die Monate October, Novem-
ber und December kann bei allen Postämtern
auf die Kirchenzeitung mit Fr. 2. 2ll abonuirt
werden.

Ueber den Ursprung und die Bedeutung des

St. Peterspsennigs.

>-> P (Forts.) Als dcn ersten Gründer des St. Pcterspfen-

nigs im eigentlichen Sinn bezeichnet der berühmte Kirchcngc-

schichtschrciber Cardinal Baronius in seinen Annalen den Kö-

nig Ina, welcher dem Reiche entsagte, nach Rom pilgerte,
dort eine Kirche und ein Hospital für Pilger seiner Nation
(jetzt noch L. àrii» in Snssia genannt) erbaute, eine Schule

(Kollolu Laxonum) stiftete und daselbst starb. Die Einfüh-
rung des St. Peterpsenuigs erzählt nun Cardinal Baronius
in folgender Weise: „In diesem Jahre" (740 unter dem

Pontificat Gregor III.), so schreibt er, „beginnt in Eng-
„land eine Epoche, würdig, in unsern Annalen gefeiert zu

„werden. Um die Pietät und dcn Glauben seiner hl. Vor-
„fahren nachzuahmen, beschloß Ina, König der Wcstsachseii,

„die Treue und Anhänglichkeit an den hl. Stuhl durch ein

„öffentliches und feierliches Denkmal zu befestigen. Seine

„Vorfahren, die beiden-Könige Cedwalla und Hun, wareil
„nämlich nach Rom zum Grabe der Apostclfürsten gewall-
„fahrtet, hatten von dort aus dem Vaterlandc und dem

„Throne entsagt, und waren in einen Mönchsorden getreten.

„Der neue König entschloß sich, das Gleiche zu thun. Be-

„vor er aber dem Throne entsagte, wollte er sein Reich der

„römischen Kirche auf ewig zinspflichtig machen, indem er

„jede Familie verpflichtete, dem hl. Petrus einen Denar
„(eine kleine Münze oder ein Pfennig) zu zahlen. Denn

„er glaubte dadurch die Bande des Glaubens und der Ein-
„heit zwischen dem Mittelpunkt der Christenheit und seinen

„entfernten Völkern auf's Neue zu befestigen, und hoffte,

„daß sie durch die jährliche Entrichtung dieses St. Peters-
„ziuscs sich als Unterthanen des hl. Petrus betrachten, daß

„sie dcn hl. Petrus als ihren Herrn und Lehrmeister ver-

„ehren, im Glauben standhast bleiben und mehr Anlaß
„haben würden, ihn um Rath und Hilfe anzuflehen. —
„Diese Abgabe," fügt Baronius bei, „wurde in der Folge

„vom König Ethelwulf, welcher die Herrschaft über die

„ganze Insel erhielt, auf alle Bewohner derselben ausgedehnt."
So erzählt Baronius, und beruft sich dabei auf die Aucto-

rität eines gewissen Virgilius, welcher die Thaten des Kö»

nigs Ina sehr fleißig und genau beschrieben haben soll.
Weil aber der hl. Bcda (gest. 735) in seiner Kirchen-

geschichte, welche bis zum Jahr 731 reicht, so wie die nächst-

folgenden Chronisten von der durch Ina eingeführten Rö-
mersteucr fRomo-soot) keine Erwähnung thun, so ziehen

verschiedene neuere Schriftsteller, wie Büß im Werke:

„Der hl. Thomas von Canterbury," — Schrödel im
„Kirchcnlcxicon von Wetzer und Welte" u. a. m. die Mei->

nung, daß Ina den Pctcrspfcnnig eingeführt habe, in
Zweifel. Das Stillschweigen Bcda's läßt sich aber erklären,
wenn wir der Ansicht des Baronius folgen, nach welcher

Hun und Ina zwei verschiedene Könige sind, während
die obenerwähnten Schriftsteller dafür halten, der König

Ina sei der nämliche Hun, von welchem Bcda spricht.

Dieser König Hun, dem Ina folgte, hatte im Jahre 725
dem Throne entsagt, und starb 728, während Ina nach

der Angabe Baronius erst im Jahre 740 unter dem Ponti-
ficat Gregor III. abdankte, wo Bcda schon gestorben war.

Sind demnach die Ansichten über die Einführung des

Peterspfennigs durch Ina verschieden, so stimmen die Schrift-
stellcr doch darin übercin, daß Ofsa, König von Mereicn
(P 796), dem hl. Petrus, dem er seine Siege zuschrieb,

für sich und seine Nachkommen eine jährliche Gabe von
300 Mark versprochen, und dieses Versprechen in Gegen-
wart der päpstlichen Legaten beträftigct, daß ferner Ethel-
Wulf, Vater Alfreds d. G., bei seiner Anwesenheit in Rom
im Jahre 855 die milde Gabe des Königs Ofsa, welche

durch dessen Nachfolger vernachlässiget worden, erneuert und
300 Mark bewilliget und auf die ganze Insel ausgedehnt
habe. Ebenso sendete der berühmte Alfred nach Besiegung
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dcr Dänen und Normanen die von seinem Vater Ethelwulf
erneuerte Abgabe nach Rom, bis endlich unter Eduard's

Regierung (901—924) die Sammlung des St. Pcterspfen-

nigs als bleibende Verordnung erwähnt wird, so daß der

St. Peterspfennig streng gesetzlich eingefordert wurde. Die

Sammlung des Peterspfcnnigs begann am Feste Petri Ket-

tenfeier, geschah durch die Bischöfe, und dauerte in England

während 800 Iahren bis auf Heinrich VIII., welcher den-

selben wieder abschaffte.

Die Entrichtung des Peterspfcnnigs blieb aber nicht auf
England beschränkt, sondern kam auch bei andern christlichen

Völkern in Uebung, obwohl wir den Zeitpunkt, wann und

von wem der Petcrspfennig bei dieser oder jener Nation

in Aufnahme gekommen, historisch nicht genau bestimmen

können. Cardinal Baronius erzählt in seinen Annalen vom

Jahre 1013, daß Dietmar sich beim Papste Benedict VIII.
entschuldigte, daß Boleslaus, Herzog von Polen, durch

Kriege in feinen Finanzen erschöpft, dem hl. Petrus den

schuldigen Zins nicht habe entrichten können. Unter den

Briefen Gregors VII. finden sich einer an Wladislaus,
Herzog von Böhmen, folgenden Inhalts: „Dein Gesandter hat

„sich Uns vorgestellt, um Uns Deine Treue und Verehrung

„zu bezeugen, und den Zins des hl. Petrus in 100 Mark

„Silber nach dortigem Gewicht zu entrichten. Wir haben

„den Zins mit dankbarem Herzen empfangen und wollten,

„wenn es möglich wäre, unsere Arme ausstrecken, um Dein

„liebendes Herz zu umarmen, und dasselbe mit immer glü-
„hendcrer Liebe und Ehrfurcht gegen den apostolischen Stuhl
„zu entzünden. Dcr hl. Apostel Petrus, zu dem Du eine

„so große Liebe hast, und zu dessen Füßen Du Dich so

„sehr verdcmüthigest, wird Deine Gabe reichlich vergelten,

„und dich, o Fürst, durch seine Macht in diesen: und jenem

„Leben beschützen " (Vergl. Baronius.) Derselbe Papst

begehrte von Wilhelm dem Eroberer die Entrichtung des

Peterspfcnnigs, die in letzter Zeit unterbrochen war, und

machte auch an Frankreich die Forderung, daß jährlich von

jedem Hanse ein Denar als Beisteuer an den römischen

Stuhl, dcr damals dcr Unterstützung dringend bedürfte,

entrichtet werde, indem er sich dabei auf Karl d. G. berief,

welcher eine ähnliche Beisteuer an drei Orten seines Reiches

habe einsammeln lassen.

In Dänemark und Norwegen führte dcr König Kanut
d. G. die Entrichtung des Peterspfcnnigs ein, sowie wir
aus historischen Documcnten, welche der gelehrte Cardinal

Baronius gesammmelt hat, wissen, daß dcr Peterspfcnnig
im 11. Jahrhundert in Dalmatien und Spanien, im 12.

Jahrhundert in Portugal und in dcr Provence gesammelt

und nach Rom gesandt wurde.

Was die italienischen Staaten dcr Lombardei, von Ve-

neticn, Toseana, Calabricn, Neapel und Sicilien betrifft,

so wurden diese Staaten seit Karl d. G. auf specielle Weise

dem römischen Stuhle zinspflichtig gemacht. In diesem

Sinne erklärt Heinrich I. in einem Diplom an Papst Bc-
ncdict VIII., wo es unter Andcrm heißt: „Wir bestätigen

„alle von Pipiu und Karl d. G. gemachten Vergabungen,

„ebenso alle Zinse und andere jährliche Gaben, welche die

„Kammer dcr Könige der Longobarden zn entrichten pfleg-

„ten.. nebst der Kirche der hl. Christina bei Pavia, so

„wie den Zins der bischöflichen Kirche von Bambcrg." —
Der Herzog Robert Gniskard betrachtete seine Länder als

ein Geschenk des hl. Petrus, und hielt sich daher vcrpflich-

tet, dem hl. Petrus Fundalzinse zn zahlen, wie er sich dar-

über in einer Urkunde ansspricht: „Ich Robert, durch

„Gottes und des hl. Petrus Gnaden Herzog von Calabricn,

„Apulicu und Sicilien, verspreche alljährlich für jedes Paar
„Ochsen 12 Denar Münze als Zins dem hl. Petrus zn

„zahlen." So bei Baronius in den Annalen auf das

Jahr 1080.

Daß endlich die Gräfin Mathildis viele Schlösser und

Städte, die Provinzen Acmilien und Toseana, dem hl.

Petrus erblich vergäbet habe, ist bekannt.

Wie lange die Sammlung und Entrichtung des Peters-

Pfennigs in den einzelnen Ländern gedauert habe, läß sich

nicht ermitteln. Aus den vorhergehenden historischen Dar-
stellnngcn über den Ursprung und die Verbreitung des Pe-

terspfennigs geht aber hervor, daß die Christgläubigen nach

der gcheimnißvollcn Andeutung durch das Bild eines Fi-
schcs, in welchem dcr hl. Petrus die bcuöthigte Steuermünze

fand, seit den: Anfang und Bestand des Christenthums dcr

Muttcrkirche, je nach Zcitvcrhältnisscn und Bedürfnissen,

unter verschiedenen Titeln und Namen, milde Beiträge ge-

leistet haben, um die rechtmäßigen Nachfolger des hl. Petrus
in den zeitlichen Bedürfnissen zu unterstützen; daß diese

milden Gaben unter dem Namen „Petcrspfennig"
aus besonderer Vcrebrung gegen den hl. Petrus und ans

Dankbarkeit gegen Rom, von wo ans das Licht des Christen-

thums sich im Abendland verbreitete, zuerst in England

spätestens um die Mitte des 8. Jahrhunderts, anfänglich

als freiwillige Gabe, dann als schuldige Steuer eingeführt

und mit gelingen Unterbrechungen 800 Jahre dem römi-

scheu Stuhl entrichtet wurde. (Fortctznng folgt.)

P Luzern. Donnerstags hat hier in der Stiftskirche
ein feierliches Seelamt für die im Dienste des apostolischen

Stuhles gefallenen Schweizer unter Mitwirkung des

päpstlichen Geschäftsträgers Msgr. Bovieri stattgefum
den. Gewiß wird die Geistlichkeit der gesammtcn Schweiz

für die Tapfern manches Nomenw machen.

P (Brief vom 30.) Der hohe Erziehn»gsrath

hat den Hochw. Chorherren und Prof. Rölli für das
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nächste Schuljahr zum tzPräfekten (heißt jetzt Rector) er-

nannt; das ist eine glückliche Wahl, und dem Hru. Chor>

Herren Rölli ist das Publicum, besonders die Eltern und

ich denke auch die Behörden zu großem Dank verpflichtet,

denn daß ist der'rechte Mann dafür; von Seite des Hrn.
Chorherren ist die Uebernahme gewiß ein nicht geringes

Opfer, das er bei seiner schwächlichen Gesundheit der An-

statt bringt; wenn die Erziehungsbehörden ihn mit Kraft
unterstützen, was zu hoffen ist, so wird die Studentenschaft

an Ehre und gutem Namen sehr gewinnen; wenn Wissen-

schaft eine schöne Sache ist, so kann sie unter Umständen

auch ein Feucrbrand werden, der nur Unheil anrichtet.

Gott lohne es dem 'Hrn. Rector, daß er diese schwierige

Stelle übernimmt, er wird ihm auch Kraft und Gesundheit

dazu verleihen.

Was die Philosophie betrifft, so bleibt es beim alten

Wust. Sollte man sich nicht wenigstens einigermassen der

Hrn. Philosophen erbarmen und ihnen ein gutes Lehrbuch

in die Hände geben, wie es bei andern Fächern auch der

Fall ist, damit sie doch etwas lernen? Wenn man Philo-
sophen abrichtet wie die kleinsten Kinder und sagt, du beant-

wertest diese Frage, und du diese, ist dann nicht bald er-

rathen, was die jungen Leute lernen?

— P Schaffhausen. (Brief v. 3.) Die hatholische Ge-

meinde dahicr ist nun endlich auch in den Besitz eines eigenen

Schnlhauscs gekommen. Sie hat die sogenannte „Herren-
stube", das wohlgebaute, mitten in der Stadt gelegene

Zunfthaus der adclichcn Herren, zu diesem Zweck angekauft

und dadurch einem längst gefühlten Bedürfnisse auf lange

abgeholfen, und der Kirche eine festere Grundlage gegeben. —
Bis dahin wurde die Schule im Erdgeschoß des Pfarrhauses,
einem finstern, ungesunden und viel zu kleinen Lokale abge-

halten. — So besitzt nun die Gemeinde eigenes Schul- und

Pfarrhaus. — Noch fehlte eine eigene Kirche; aucb diese

soll crichtet werden, wenn einmal das Schulhans bezahlt

und ein günstigerer Zeitpunkt da ist. —

^ P Es ist in mehrern öffentlichen Blättern herum

gegangen, daß in Schaffhausen zu gleicher Zeit mit Hebich

ein katholischer Neiseprcdigcr in der St. Anna Kirche auf-

getreten sei und zwar in ähnlicher Weise wie Hebich. Die

Sache rcducirt sich auf dies: Ein geistlicher Sohn des

Herrn Hofrath von Harter hat sich mit seinen Eltern einige

Wochen hier, in seiner Vaterstadt, aufgehalten und ans

Gefälligkeit einmal die Sonntagspredigt übernommen.

Herr Hurter ist kein Reiseprediger ü In Hebich, sondern

Professor der Dogmatik in Jnsbrnck; er hat auch keine

derbe und znsammenhaugslose Hebich-Predigt gehalten, son-

dcrn würdig und tief über Math. 6, 33: „Suchet vor
allem das Reich Gottes" :c., gesprochen, so daß selbst

Protestanten, die zugegen waren, ihr größtes Wohlgefallen

daran hatten und — die Predigt eine ausgezeichnete nannten. —
Jene grundlose und daher boshafte Zusammenstellung Hurters
mit Hcbich scheint geschehen zu sein, theils aus Unwillen
einiger Verehrer Hebich's darüber, daß der junge Mitbürger
die katholische Kanzel betrat, was übrigens früher auch

scbon stattfand, — theils in der Absicht, die unangenehme

Anfmcrksamheit, die Hcbich vielfach zu Theil wurde, abzu-

lenken, und auf einen Andern zu leiten; was indeß seinen

Zweck verfehlte. — Der größere Theil der hiesigen Einwohner
ist eben sehr tollerant, will der Ueberzeugung des Einzelnen
keinen Zwang anthun und läßt deßhalb den Andersgläubigen
ruhig seinem Glauben leben.

--> P Solothurn. (Eingesandt.) In der amtlichen

Sammlung der noch in Kraft bestehenden Gesetze, Beschlüsse

und Verordnungen für den Kanton Solothurn vom Jahr
1803 bis und mit 1859 findet sich über die Feier der Sonn-
und Festtage folgende Verordnung vom 7. Hcnmonat
1803 vor:

„Allen Professiouisten und Bewohnern der Stadt und

Land, welch' Namens sie immer sein mögen, ist untersagt
und verboten, an Sonn- und Feiertagen ohne ausdrückliche
Bewilligung der geistlichen Behörde durch sich oder ihre
Untergebenen ihr Gcwerb oder Landcsarbcit zu treiben oder

treiben zu lassen, und zwar unter einer Buße von fünf
bis zu zehn Batzen, und im Wiederholungsfalle für diese

und nach gemeldete Widerhandlnngcn abcrmal bei Vcrdopp-
lung der letzt bezahlten Buße."

Besieht man diese Verordnung näher, so erkennt man
darin den religiös-sittlichen Ernst der damaligen Zeit, so
wie auch die gerechte Würdigung, welche der Staat der Kirche
angcdeihen ließ. Die Kirche, oder respektive der Bischof
und seine stàrtrcttende Psarrgeistlichkcit war es, welche
bezüglich auf die kncchtlichcn Arbeiten an den heiligen Tagen
zu dispensiren, oder vielmehr auszusprechcn hatten, daß jene
Arbeiten in dem bestimmteil vorkommenden Falle kein sünd-
hafter Verstoß gegen das göttliche Gebot sei. Die Religion
wurde dergestalt geachtet, der Kirche das Ihrige gegeben
und der Willkür begegnet.. — Wie nun? Wohl besteht
das Gesetz noch in Kraft, aber nur auf dem Papiere, nicht
im Leben; denn arg sieht es mit der Sonntagsheiligung
aus, und der Kirche ist der gebührende Einfluß so viel als
entzogen. Soll es besser werden, so muß cigcnds auch mit
Ernst auf die gehörige Heiligung der Sonntage gedrungen
werden, cründ doch diese Tage die eigentlichen geweihten
Anhaltszeitcn, wo das Volk durch das christliche Lehrwort
und Gottes Gnade geistig gehoben wird. Die knechtliche
Werkarbeit und die hundertfältige „G'schäftlimacherei", um
von dem allzubunten Saus- und Branslcben nichts zu
sagc.:, soll da nicht störend ableiten, und von oben soll
dazu keinerlei Vorschub gegeben werden!
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Am vergangenen eidgenössischen Bcttage waren die Kirchen

zu Stadt und Land sehr zahlreich besucht; manch' kräftiges
Samenkorn fiel in die Herzen ein, das zu geweihter Liebe

gegen Gott, die Religion, die Kirche und das Vaterland

anregte, und es lief der Tag, so weit man hörte, ernftruhig
ab. Es konnte nicht anders sein, als daß eine hehre Stim-
müng sich der gläubigen Gemüther bemächtigte. Aber auch

der Gebaute stieg auf: Eiu Tag im ganzen Jahre so

besonders gefeiert und geheiliget, und dann dagegen so

viele Sonn- und Festtage entheiliget und geschändet!

Möchte doch so Manches besser werden! —

^ 'î' Zug. In Folge nachträglicher Gesuche ist vom

Hochwst. Bischöfe bezüglich Ausspcndung der hl. Firmung
die Abänderung getroffen worden, daß dieselbe nun am

8. October in Zug, am 9. in Cham, am 10. in Baar,
am 11. in Menzingen, am 14. in Oberägeri und am 15.

in Uuterägeri stattfinden wird, und zwar in Oberägeri

Nachmittags, in den übrigen Gemeinden je Vormittags.
— Die Einweihung der neuen Kirche in Uuterägeri wird

am 14. October vorgenommen.
>-> Uuterägeri. Künftigen Sonntag, Nachmittags

1 Uhr, findet die Feier der Einsegnung der zwei neuen

Glocken statt. Den kirchlichen Theil besorgt der Hochw.

Pfarrer Staub.

^ P St. Gallen. Das hiesige Kantons gcricht hat gc-

stern, wie das ,N. Tagblatll berichtet, den Hrn. Fr. Ber-
net, Redactor der ,St. Gallcr-Zcitung', wegen seinem frü-
her erwähnten injnriösen Artikel über das lctztjährige Fa-
stenmandat unseres Hochwst. Hrn. Bischofs der Verletzung
der Amtsehre schuldig erklärt und ihn in eine Geldbuße

von Fr. 60 und zur Bezahlung der Kosten verurtheilt.
Bekanntlich hatte die erste Instanz (das Bezirksgericht St.
Gallen) den Angeklagten diesfalls schuld- und straflos be-

funden und den klagenden Staat in die Kosten verfällt.
—l P Norschach. Hier hat die Kirchensteuer für den

heiligen Vater 1100 Fr. ergeben.

>»> P Schwyz. Der Bischof von Chur hat die Fir-
mungsreise in diesem Kanton am 25. September begonnen

und wird sie bis zum 9. October ausdehnen.
S

Vorgänge im Kirchenstaat. Nach den immer noch sehr

sparsamen Berichten über die Capitulation von Ancona
zog Lamoriciöre mit der ganzen Garnison mit allen kriege-

rischcn Ehren ab.

Ein Pariser Blatt schreibt: „Ancona ist mit bcwun-

dernswerthem Muth augegriffen und vertheidigt worden.

Die Belagerten hatten nur 120 Geschütze in Batterie, da

vie Armirnug aller Werke beim Beginne der Belagerung
noch nicht vollendet war, und von diesen ist nicht ein

Stück mehr brauchbar. Die vortreffliche und zahlreiche

piemontesischc Artillerie war sehr gut bedient. Ihr Schic-

ßeu von der See- wie von der Landseite her war furcht-
bar. Erst als alle Geschütze dcmontirt waren, verlangte

Lamvriciöre zu capitulircn. Die piemontesischen Truppen,
deren Verdienst und Tapferkeit man kennt, lassen dem

Muthe der kleinen Garnison von Ancona alle Gerechtigkeit

widerfahren."
Eine neueste Note des franz. Constitutionnel sagt: „Nach

den letzten Berichten aus Rom hat der Papst geruht, sich

der Ansicht der erleuchtetsten Mitglieder des hl. Kollegiums

anzuschließen, und erklärte, daß er entschlossen sei, sich von

der Hauptstadt der katholischen Christenheit nicht zu ent-

fernen."

Berichten aus Perugia vom 30. September zufolge hat

sich „die Bevölkerung" der Sabina und Latiums jetzt für
Victor Emmanuel erhoben und in Rom herrsche große

Erbitterung — wahrscheinlich gegen die den Aufstand vcr-

hindernden Franzosen.

Neueste Berichte melden, daß Garibaldi, den Vorfiel-
lungen Victor Emmanuels nachgebend, Rom nicht angreifen

wolle, und für die weiteren Operationen im Neapolitan!-
schen die Ankunft der Piemontesen abwarte.

>-< P Rom. Seit dem Fall Ancona's gibt es keine

päpstliche Armee mehr; dieselbe hat sich, nach vem

Zeugniß der Gegner, ritterlich und treu geschlagen und ist

nur der Uebermacht unterlegen. Die päpstliche Armee ist

nicht mehr, und mit ihr find auch all' die Geldopfcr, welche

die katholische Welt mittels des Peterspfennigs und der

Anleihe geleistet, verloren. Verloren? Ja in den Augen

der Welt, welche nur nach den momentanen Erfolgen

urtheilt; aber nicht verloren in den Augen Gottes,
welcher das Opfer, welches die katholische Welt durch Gut
und Blut für den Statthalter Christi gebracht, nicht un-
belohnt lassen wird. Vorläufig sind 20,000 Franzosen

in Rom, um die Person des Papstes, und (wie die Zci-
tungen sagen) auch einen Theil des Erbgut Petri's zu

schützen; allein es dürfte die Zeit kommen, wo die Vor-

schung der Welt zeigt, daß sie den apostolischen Stuhl auch

ohne Armee zu schützen weiß. Pius IX. hat der Leiden

große; sic dürften für ihn noch grö ßer werden, der Papst

leidet, damit das Papstthum im leidenden Papste desto mehr

verherrlicht werde!

^ Den 28. hat der Papst ein geheimes Consistorium

und eine Allocution gehalten.

Der Cardinal-Staatssecretär hat im Na-

men des Papstes eine Protestation gegen den Eingriff
der pieiwontestschen Truppen an das diplomatische Corps

gerichtet, der wir folgende Hauptstellen entnehmen:

„Es sieht sich der heilige Vater nach und nach und

(Sie Beilage Nr. 80.)
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durch Gewalt aller der Staaten beraubt, welche das Erb-

theil der Kirche und der Katholiken sind, trotz der von Sr.
Majestät dem Kaiser der Franzosen Piémont gegenüber

abgegebenen Erklärung, daß er dem kürzlich erfolgten Ein-

falle feindlich gegenüber getreten sein und alle diplomati-
schcn Beziehungen zu dieser Regierung.abgebrochen haben

würde, wenn ihm nicht die Versicherung ertheilt worden

wäre, daß die an den heiligen Stuhl gesandte Ausforderung

erfolglos bleiben und daß das sardinische Heer die päpstli-

chen Truppen nicht angreifen würde.

„Bei diesem Stande der Dinge erhebt sich der unter-

fertigte Cardinal und protcstirt im Namen Sr. Heiligkeit

gegen Verletzungen des göttlichen und menschlichen Rechtes

aller Art, welche die Unabhängigkeit der höchsten Hierarchie

und die Unverletzbarkeit des weltlichen Bcsitzthums bccin-

trächtigen, womit die Fürschung gesorgt hat zum Besten

der Religion wie der Kirche und dessen durch mehrere Jahr-

Hunderte geheiligte Investitur den Besitz rechtmäßig gemachthat.

„Ich bitte daher Ew. Excellenzen, Ihren erhabenen

Souveränen von unseren Einreden und Protesten Kennt-

niß zu geben. Die Grundsätze der Gerechtigkeit, Ordnung

und Moralität, deren Aufrechterhaltung und Vertheidigung

das Beste ihres Thrones erheischt, geben uns die Zuver-

ficht, daß sie diesem Geiste der Usurpation Schranken setzen

werden, der, alle Gesetze mit Füßen tretend, mit bcwaff-

neter Hand Unordnung in andere Staaten bringt, um die

rechtmäßigen Souveraine derselben zu berauben.

„Das Vertrauen des heiligen Vaters wird noch durch

den Gedanken erhöht, daß man sich bei der Bitte so vieler

Millionen in allen Staaten verbreiteter Katholiken, welche

verlangen, daß dem Herzeleid und den Leiden, welche ihren

gemeinsamen Vater bedrücken, ein Ende gemacht, nicht wci-

gern werde, ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen."

>-< Zwischen dem französischen Gesandten Grammont

und dem Cardinal Antonclli fand eine lange Confercnz

statt. Dem hl. Vater waren bei Abgang dieser Berichte

noch die Provinzen Civitavecchia, Frosinone und Vellctri

unterworfen.

Neapel. In Neapel wie auf der Insel Sicilien
läßt der Flibustier Garibaldi, wie es von seinem gekrönten

College» Victor Emmanuel in Ober- und Mittelitalien ge-

schehen, den Clerns, der natürlich den scheußlichen Verrath

und das großartige Raubsystem, wie es eben in Anwen-

dung gebracht wird, nicht gutheißen kann, schonungslos

verfolgen, während er zugleich die Kirchen- und Klostergü-

ter für „Nationalcigcnthnm" erklärt, d. h. für sich und

seine Cameraden „anncxirt" oder wie ein gemeiner Spitz-
bube in den Sack steckt.

^ Alle bischöflichen Güter sind inkammerirt, alle kirch-

lichen Orden aufgehoben, die Bischöfe erhalten Staatspen-
sioncn.

Frankreich. Der in Paris eingctroffene französische

Gesandtschaftssccretär v. Cadore soll hcm Kaiser die Bitte
des Papstes überbrigen, den Kirchenstaat zu vertheidigen.
Denn er, Pius IX., bedürfe für seine Person keines Schn-

tzes, und wolle lieber ein Gefangener der Engelsburg sein,

als seiner Staaten beraubt frei im Vatican weilen.

Deutschland. Die zwölfte Generalversammlung der

kathol. Vereine Deutschlands und Oesterreichs zu Prag hat

am 23. v. M. mit einer in der Aula des Karolinums ab-

gehaltenen Versammlung ihre Thätigkeit eröffnet. Der Prä-
sidcnt des Prager Katholikcnvereincs, Herr Graf Ottokar

Czcrnin begrüßte die Mitglieder der Versammlung nicht

nur im Namen des örtlichen Comite's, sondern im Namen

aller Katholiken. Die Zahl der Mitglieder belief sich auf
220. Am andern Vormittage fand im Sophieninselsaale

die erste deutsche öffentliche Versammlung statt, welcher

sämmtliche Mitglieder der Generalversammlung beiwohnten.

Nach Absingung der Piushymne ergriff Se. Eminenz der

Cardinal-Erzbischvf von Prag, Friedrich, Fürst von Schwar-

zenberg, zuerst das Wort und bcwillkommte sämmtliche An-

wesende.

Am 26. Morgens hielt der Verein auf Einladung des

apostol. Nuntius dc Luca von der Aula des Karolinums

aus,' die Allerheiligen-Litanei singend, eine Procession nach

der Teynkirchc, um einem Gottesdienst für den hl. Vater

beizuwohnen.

Als nächstjährigen Vorort der kathol. Vereine Deutsch-

schlands ist München, eventuell Hildesheim vorgeschlagen.

Wurtemberg. Stuttgart. Samstag den 22. September

kam S. Eminenz Cardinal Graf von Reis ach, der

von Rom eine Reise nach Wien und München angetreten,

von letzterer Stadt hieher. Er wurde von Sr. M. dem

König in cinstündiger Audienz empfangen und darauf zur

Tafel geladen. Am Montag früh reiste er nach Rottenburg,

um den Hochw. Bischof zu besuchen. Während seines hie-

sigen Aufenthalts stand ihm ein königlicher Wagen zur

Verfügung. Die Erscheinung eines Cardinals mit dem

Purpurmantel und dem rothen Hut machte hier viel Aufsehen.

Meinten doch einige gute Stuttgarter, der Papst selbst sei

gekommen. Von Rottcnburg reist der Herr Cardinal über

Hechingen, wo er Verwandte hat, nach Köln.

Literatur.
Helvetia d.rnà, oder Leben und Wirken der heiligen, se-

ligcn und frommen Personen des Schweizerlandes. Aus

den bewährtesten Quellen gesammelt und hcrausgcgc.
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ben von Laurenz Burgener, aus dem Orden des

hl. Franciscus. Einsicdcln und Ncw-Dork bei Gebr.

Carl und Nicolaus Bcnziger. 1860. 2 Bände. 8.

(I. S. 404. II. S. 530.)

Schon wieder ein Heiligenleben, wird mau sagen, und

zwar in einer Zeit, wo man anders zu denken und zu
lesen in Genüge bekömmt. — Ja, christlicher Freund, schrecke

nicht sobald zurück vor diesem neuen Buche. Es ist nichts

zum Erschrecken daran, sondern alles, was man darin liest,
macht einem Freude und bringt Belehrung und Erbauung.
So viele Lebensbeschreibungen von Heiligen es auch gibt,
so ist doch die Helvetia saneta des l^. Laurenz Bnrgcner
aus dem Capucinerordcn nicht zu viel neben den andern;
denn selbe behandelt vorab, wie der Titel es ausweiset,
in edler und gottbegeistertcr Sprache, ganz ans dem christ-

katholischen Standpunkte, insbesondere die Verklärten, die

heiligen, seligen und frommen Personen des lieben Vater-

landes, und dann spricht die Darstellung und die Durch-
führung des Lebeus und Wirkens jedes einzelnen Diener

(Dienerin) Gottes so recht kräftig zum Herzen; zum
Herzen gerade jetzt, wo so viele Köpfe vor lauter Politik
und anderm unerquicklichem Zeug gleichsam im Schwindel
aufgehen. Ist daher das Erscheinen eines solchen Buches

nicht nothwendiger, als je? Biethet es nicht dem Geistli-
chen (als Hilfsmittel für Predigten und Christenlehren),
dem Bürger und Bauer, dem Handwerker und Dienstbo-
then, und jeglichem Christen, ganz besonders an «sonn-
und Festtagen eine würdige und heilsame Unterhaltung?
— Ja, das heilige Schweizerland, wie es uns vorliegt,
ist gleichsam ein schön gewundener Kranz von geistigen

Himmelsblumen, die so eine rechte Licbcsfrühlingsfreude
in der Seele des Lesenden erwecken, zumal das Buch Jeder-
mann verstehen kann: denn es sind keine hohen und gc-

lehrten Redensarten darin, sondern lauter einfache, kernige

Sachen von Salbung und Geschmack, — ein köstlicher

Schatz von wahrer Lebensweisheit, der zu einem wirklichen
treuen Wegweiser zum Himmel wird.

Seit der gelehrte Karthäuscr Heinrich Murer in It-
tingen sein hl. Schweizerland geschrieben, sind bereits 242

Jahre dahingegangen, und das Buch ist nun zur hohen

Seltenheit geworden. Die gegenwärtige Bearbeitung darf
daher wohl die erfreuliche Ueberzeugung gewähren, daß der

Hvchw. Verfasser die rechte Bahn betreten, und so einem

lange gefühlten Bedürfnisse Rechnung getragen habe. —
Noch darf bemerkt werden, daß die vorliegende Arbeit keine

etwa blos legendenartige sei; nein, die hier gebotenen Bio-
graphieu der Gottesdiener und Dienerinnen des Schweizer-
landes und nächster Umgebung sussen sich auf die Quellen
der Archive und Bibliotheken, auf seltene ältere Documente
und Handschriften, welche an dem Prüfsteine der Kritik er-
forscht und gesichtet worden sind. Darum trägt das Werk
auch mit Recht die Gutheißen der kirchlichen Obern an der
Stirne. — Auch die Herren Verleger haben, wie gewohnt,
ihr Möglichstes für hübsche Ausstattung des Buches gelei-
stet. Druck und Papier empfehlen sich bestens, und zwei
gutgewählte und wohlgclungene Titelbilder gereichen der
Helvetia saneta zur Zierde. Am Ende folgt ein vollstän-
diges alphabetisches Personeu-Verzcichniß.

Bei solchem Inhalte und solcher Form dürfte also diese

Schrift Jedermann recht warm und eindringlich zu cmpfch-
len sein; — und wenn Recensent dieses anmit thut, so

will er einzig damit bezwecken, daß durch zahllreiche Ver-
brcitung und Lesung derselben die Christen aller Orte zur
Nachahmung der hehren Tugeudbcispicle dieser seligen Got-
teshelden aufgemuntert, und damit mehr und mehr fester
und inniger au die katholische Kirche gekettet werden, in
welcher Kirche und durch welche allein die Heiligen des

Schweizcrlandcs zur himmlischen Anschauung gelanget sind.
4. Lob.

Schweizerischer Pius-Verein.
Da die an den Orts-Verein Beromünster abgcsen-

deten Vcreinsschriften zurückgesendet wurden, so bitten wir
um genaue Angabe der Adresse.

St. Peters-Pfennige.
Schärstein der nrmen Wittwe nn den hl. Vater Fr. 5. —
Von einem Niederämter Bauer „ 5. —
Uebertrag laut Nr. 79 9973. 55

Fr. 9983 55

Für die bedrängten Christen in Syrien.
Von einem Ungenannten t. —
Uebertrag laut Nr. 73 „ 49. —

Fr7^1?"-
Personal-Cbronik. ch Todesfall sAargau.s Den 4. October

starb in Freiburg i. B., wo er auf Besuch war, Se. Gnaden Provikar
und Official Vögclin, Probst an dem Evllegiatstift St. Martin in
Nheinfelden, 72 Jahr alt.

Ornaten - Handlung

FF. N', U
Posamenter aus dem Kanton Solothurn,

in Bern.
Hält eiue schone Auswahl von den schönsten,

weißen Kirchcnspitzen zu Alben, Uebcrröckcn, Al-
tartüchern; fertige Wen, Chorröcke, auch rothe
und schwarze Chorröcke für 'Ministranten; ferner
alle Arten Kirchcngefäße und Kirchcngewändcr, als :

Kelche, Ciboricn, Monstranzen, Mcßkannchen in
fein Silber, versilbert, Zinn und Glas, Traghim-
mel, Velums, Chormäntel, Meßgewänder, Cibo-
ricn-Mäntclchen von Stoff lind mit Stickerei w.
Zugleich mache den Tit. HH. Kirchen-Vorstehern
die Anzeige, daß alle Arten alter Kirchcn-Gegcn-
stände, die schadhaft oder zerbrochen sind in kurzer

Zeit voil mir hergestellt und bestens reparirt werden.

àz. Ios. Schiffn»,im,
Buchhändler und Antiquar in LuztlN,

verkauft stets die vorzüglichsten Werke der katholischen
Theologie, sowie eine große Auswahl der besten Volks-
und Ingen dschri sie», alt oder neu, zu den billigsten
Antiquariatspreisen. Gute ältere Bücher lind Werke kön-

neu gegen beliebige neue umgetauscht werden; auch kauft
derselbe fortwährend größere und kleinere Bibliotheken,
besonders theologische und historische gegen baare

Bezahlung.

Expedition â Druck non R. Schmendimann in Solothurn.


	

